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Albrecht Zeuner und sein 
wissenschaftliches Werk zum Haftungs- 
und Schadensrecht – eine Skizze1

Roland Schwarze

I.

Es hat sein Zweifelhaftes, wenn ein Enkel über das Werk seines akade-
mischen Großvaters als Enkel sprechen soll. Im typischen Fall – und 
so liegt der meine – fehlt dem Enkel zum Großvater die persönliche 
Beziehung, die zum akademischen Vater ganz natürlich aus langjähri-
gem Austausch erwächst.

An persönlichem Eindruck mangelt es nicht: Zweimal bin ich Al-
brecht Zeuner begegnet. Das erste Mal aus halber Nähe im September 
1996 anlässlich der Rostocker Zivilrechtsassistententagung, wo er, 
vormaliger Gründungsdekan der wieder erstandenen Rostocker Fa-
kultät, den traditionellen Festvortrag am Vorabend der Tagung halten 
sollte. Beim nachmittäglichen Erkundungsgang durch die Rostocker 
Altstadt sahen wir, mein akademischer Bruder Rüdiger Krause und 
ich, ihn in Begleitung seiner Gattin uns entgegenschreiten. Wir konn-
ten nur schwer an uns halten, uns als Enkel vorzustellen. Aber solche 
Enthüllungen auf offener Straße wären wohl ungehörig und höchst 
irritierend gewesen. Abends erlebte ich seinen Festvortrag in der Ros-
tocker Aula – erleben ist wohl ein angemessener Ausdruck für eine 
den ganzen Mann erfassenden und förmlich zur Vibration bringenden 
Stil des Vortragens, die den Zuhörer keine Sekunde abschweifen ließ.

Albrecht Zeuners Werk zum 
Haftungs- und Schadensrecht
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Die zweite Begegnung, aus der Nähe, ergab sich auf der Hambur-
ger Zivilprozessrechtslehrertagung im Jahr 2000, als ich beim Dîner 
an seinem und seiner Gattin Tisch zu sitzen kam und nun, als frisch 
gebackener Privatdozent, ihm endlich unsere verwandtschaftliche 
Beziehung eröffnen konnte, durchaus zum Erstaunen Zeuners, der 
sich nicht recht erklären konnte, dass sein Schüler Otto „auch schon“ 
Schüler habe. Damit war nach so kurzer Zeit – 24 Jahre nach der Ha-
bilitation Ottos – in der Tat nicht zu rechnen.

Wenn es also an persönlichem Eindruck nicht fehlt, so kann ich in 
Ermangelung einer tieferen persönlichen Kenntnis Zeuners über sein 
Werk letztlich nur aus seinem Werk sprechen, was geistige Verbun-
denheit nicht ausschließt.

II.

Der Form nach teilt sich Zeuners Werk zum Haftungsrecht in klassi-
sche Genres: die bekannte Großkommentierung im Soergel2 und vor 
allem die Abhandlung. Dieser Begriff ist dem des heute geläufigeren 
des Aufsatzes im Falle Zeuners unbedingt vorzuziehen, weil er nach 
gebräuchlichem Sinn nicht allein die wissenschaftliche Bearbeitung 
bezeichnet, sondern die gründliche wissenschaftliche Bearbeitung.

Dem Gegenstand nach decken die Abhandlungen beide Teilgebie-
te ab: Haftung und Schaden. Sie behandeln neben Sonderthemen3 die 
zeitlosen Fragen des Gebiets: Rechtswidrigkeit4 und Verschulden5, 
Kausalität6 und Schaden.7 Wer sich solchen Themen stellt, der muss 
seiner Sache sicher sein, der misst seinen Weg über Grund und nicht 
nach der durchfahrenen Menge Wasser.

Die Eigenart des Zeuner’schen Denkens ist das Durchdenken. 
Das meint nicht das Durchdenken im wissenschaftlichen Sinne: ein 
Denken, das alle Möglichkeiten und Konsequenzen erwägt, sondern 
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ein Hindurchdenken durch Begriffe, Tatbestände, Dogmen und Ins-
titute zu einem Punkt, von dem aus sich die Dinge ordnen. Also nicht 
nur Rechtswissenschaft, sondern Rechtsdenken. Das Ganze in einer 
Weise, die Nüchternheit gegen die eigene Person mit Leidenschaft für 
die Sache und einer anstrengungslosen Sicherheit in Begriff und Stil 
verbindet.

1.	 Ich erlaube mir hier ein exemplarisches Vorgehen – das Zeuner’sche 
Denken gebietet diese Form der Würdigung – und wähle zur Veran-
schaulichung meine bevorzugte Zeuner’sche Abhandlung – die über 
das Verschulden – basierend auf einem Vortrag vor der Wiener Juristi-
schen Gesellschaft aus dem Januar 1965, veröffentlicht in JZ 1966, 1,8 
in der Zeuner den Verschuldensbegriff und das Verschulden gegen 
sich selbst auf eine tiefere Ebene des Verstehens bringt.

Die von Zeuner vorgefundene Ausgangslage: Es gibt zwei als 
grundverschieden aufgefasste Phänomene, die in der Zivilrechtsdog-
matik „Verschulden“ genannt werden. Das in § 276 BGB geregelte und 
begriffene Verschulden des Schuldners, das diesem eine Rechts- oder 
Pflichtwidrigkeit und damit eine Verletzung der Interessen eines an-
deren vorwirft. Und ein auch „Verschulden“ genanntes Verhalten, des-
sen Unterschied darin liegt, dass es eine Rechts- oder Pflichtwidrig-
keit nicht voraussetzt: Zeuner nennt als prominentestes Beispiel das 
Mitverschulden des Geschädigten (§ 254 BGB), ferner die ihm ähn-
liche Fahrlässigkeit des zögerlich Anfechtenden nach § 121 II BGB, 
die zum Verlust der Gewährleistungsrechte führende grob fahrlässige 
Ignoranz des Käufers oder Mieters, und das Verschulden des Gläubi-
gers in § 326 II BGB (= § 324 I 2 BGB a. F.).9

Die auch heute noch vorkommende Bezeichnung des Phänomens 
als „uneigentliches“ Verschulden10 drückt genau das Halbverstehen aus, 
welches den Stand der Lehre kennzeichnete: das Phänomen einerseits 
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als Parallele zum echten Verschulden zu denken, auf der anderen Seite 
den Abstand zwischen den parallel gedachten Linien des eigentlichen 
und des uneigentlichen Verschuldens maximal weit zu setzen, da beide 
Phänomene im „Eigentlichen“ ja verschieden sein sollen.

Dieses Halbverstehen war auch durch die verdienstvolle Studie 
eines anderen Hamburgers11 nicht behoben, die dem uneigentlichen 
Verschulden zwar zu einem eigenen Begriff verhalf und das Verstehen 
des Phänomens in vielfältiger Weise beförderte, aber in der Grund-
frage ebenfalls zum Behelf der Analogie greift und die Obliegenheits-
widrigkeit als „analoge Rechtswidrigkeit“ deutet.12 Die Suche nach 
dem „Eigentlichen“ war damit nicht zum vollen Erfolg geführt. Die 
Ursache dafür ist völlig klar: Rechts- und Pflichtwidrigkeit werden 
unzutreffend als ursprüngliche Formen der rechtlichen Missbilligung 
genommen, sodass das Verschulden gegen sich selbst nur als Ablei-
tung oder Variation der Rechtswidrigkeit genommen und aus seiner 
Relation zur Rechtswidrigkeit bestimmt werden kann, obgleich die 
Rechtswidrigkeit als Eingriff in einen fremden Bezirk13 definiert ist 
und daher nicht ähnlich, sondern anders ist als die Verletzung der ei-
genen Interessen.

Zeuner geht folgerichtig einen Schritt zurück hinter die Rechts-
widrigkeit, zurück auf die Fundamente des Zivilrechts: Interesse und 
Wertung. Beiden Formen des Verschuldens ist gemeinsam, dass sie ein 
rechtlich geschütztes Interesse durch ein Verhalten verletzen und dass 
das Verhalten deswegen als unwert, als gegen die rechtliche Wertung 
gerichtet, als „rechtlich wertwidrig“ angesehen werden muss. Verbot 
und Rechtswidrigkeit – auf denen das echte Verschulden beruht – sind 
nur Ableitungen, Unterformen der rechtlichen Wertwidrigkeit,14 neben 
die sich die Verletzung eines eigenen Interesses als andere Unterform 
der rechtlichen Wertwidrigkeit stellt.15 Als Unterformen der Wertwid-
rigkeit gedacht werden die Phänomene ähnlich, hier erst ergibt sich die 
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Kommensurabilität zwischen beiden Formen des Verschuldens, die 
§ 254 voraussetzt – sogar in einem strengen, mathematischen Sinn.

Das Hindurchdenken durch die Rechtswidrigkeit zum höheren 
Fixpunkt der rechtlichen Wertwidrigkeit ermöglicht, die Vielfalt 
rechtstatbestandlicher Wertwidrigkeiten außerhalb der Rechtswid-
rigkeit als das aufzufassen, was sie sind: Gestalten der Zweckmäßig-
keit, passgenaue Ausformungen der rechtlichen Wertwidrigkeit, in 
denen sich die Komplexität des Rechts spiegelt.

Namentlich das hybride Verschulden erhält durch Zeuners Ana-
lyse seine Bestimmung: also ein Verschulden, dass sich in der Form 
des uneigentlichen Verschuldens, in der Form der Obliegenheit, ab-
spielt und als Rechtsfolge den Verlust eines Vorteils zur Folge hat, in-
haltlich aber auf den Schutz des fremden Interesses zielt. Zeuner ver-
deutlicht das an § 121 II BGB.16 Der rechtlichen Form nach handelt es 
sich um ein Verschulden gegen sich selbst, um eine Obliegenheit: Der 
Irrende, der nicht unverzüglich anficht, verliert einen Vorteil – seine 
Anfechtungsbefugnis. Inhaltlich geht es dagegen um den Schutz des 
anderen, des fremden Interesses, um den Schutz des Anfechtungs-
gegners. Wenn der Irrende unverzüglich anfechten muss, würde eine 
Bestimmung dessen, was dem Anfechtenden dafür abzuverlangen 
ist, ins Leere führen, wollte man die Prüfung an seinem Interesse – 
dem Interesse, das Anfechtungsrecht nicht zu verlieren – orientieren. 
Man müsste dann fragen: Was ist einem Anfechtenden an Verhalten 
abzuverlangen, damit er sein Anfechtungsrecht nicht verliert? Daran 
schlösse sich die Prüfung an, wie man sorgfältigerweise mit seinen 
Anfechtungsrechten umgehen sollte, was ein „ordentlicher Anfech-
tungsberechtigter“ mit seiner Befugnis täte, und man geriete in einen 
Zirkel. Denn ein ordentlicher Anfechtungsberechtigter würde eben 
das Erforderliche tun, um seine Anfechtungsbefugnis nicht zu verlie-
ren. Tatsächlich wird hier natürlich anders geprüft: Es wird gefragt, ob 
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der Anfechtungsberechtigte alles Mögliche und Zumutbare getan hat, 
um das Vertrauen des anderen in den Bestand der Willenserklärung 
so schnell wie möglich zu beseitigen und damit alles getan hat, um die 
Nachteile für diesen gering zu halten. Die Anfechtungsobliegenheit 
richtet sich also aus am Schutz des fremden Interesses, nicht bzw. nicht 
primär des eigenen. Wer solche und noch buntere Erscheinungen des 
Verschuldens – solche, in denen das Verschulden den Vertragsinhalt 
verändert (Verlust der Gewährleistungsrechte) oder sogar Verträge 
entstehen lässt (der Anbietende unterlässt es, den Akzeptanten über 
den Eingang der Annahmeerklärung nach Ablauf der Annahmefrist 
zu informieren, § 149 BGB) – als Analogie zur Rechtswidrigkeit denkt 
und damit in eine Einheitsform pressen will, wird scheitern – er wird 
die Mischformen unerklärt lassen, zur Einheitlichkeit verfremden 
oder als zu beseitigende Systemwidrigkeiten missverstehen.

2.	 Und so wie hier finden sich in den anderen Untersuchungen 
Zeuner’sche Fixpunkte, Ankerstellen im Meer der Erwägungen, Ar-
gumente und Einzelheiten: 

	– In der Untersuchung zum deliktsrechtlichen Schutz des eingerich-
teten Gewerbetriebs ist der Umschwung von einer gegenständli-
chen zu einer handlungsbezogenen, die Tätigkeit des Gewerbe-
treibenden in den Blick nehmenden Bestimmung des Schutzgutes 
der Fixpunkt, der diesen Schutzbereich in eine Parallele zum 
Schutz des Persönlichkeitsrechts bringt und für den deliktsrechtli-
chen Schutz jeder beruflichen Tätigkeit, nicht nur der selbständig-
gewerblichen, öffnet.17 Damit einhergehend der Gedanke, dass 
es eigentlich eher um eine dem § 823 Abs. 2 BGB nahestehende 
Problemstellung geht, nicht um eine des § 823 Abs. 1 BGB: also 
darum geht, bestimmte, den Gewerbebetrieb beeinträchtigende 
Verhaltensweisen als rechtswidrig auszuweisen denn einen gegen-
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ständlich gedachten Bezirk abzustecken, in den nicht eingegriffen 
werden darf.

	– In der Untersuchung zur (überholenden) Kausalität, ist es das 
Verbot der Mehrbelastung des Geschädigten, das einen solchen 
Fixpunkt für die Frage bildet und dazu führt, Reserveursachen 
längstens bis zum Zeitpunkt des realen Schadenseintritts für be-
achtlich zu erklären. Von dem Zeitpunkt des realen Schadens
eintritts an nämlich erhält der Geschädigte an Stelle des – sagen 
wir – geschuldeten und durch eine Nachlässigkeit des Schuldners 
zerstörten Autos einen anderen Gegenstand – den Schadenser-
satzanspruch. Er trägt ab jetzt das Risiko dieses Gegenstands, et-
wa das Risiko der Insolvenz und somit Uneinbringlichkeit des An-
spruchs. Dann wäre es ungerecht, ihm das Risiko des ursprünglich 
geschuldeten Gegenstandes zusätzlich aufzubürden, indem man 
ihm dessen nach dem Schadenseintritt liegendes hypothetisches 
Schicksal – dass also das Auto später bei einem Unwetter zerstört 
worden wäre – anlastet.18

	– In der Untersuchung des Schadensbegriffs ist es die Differenzbe-
trachtung, die Zeuner als Fixpunkt ausmacht. Er zeigt, dass der 
konkrete Schadensbegriff – der Schaden als Beschreibung eines 
konkreten Zustandes (z. B. die Beule am Auto) – sich selbst miss-
versteht, wenn er als Gegenmodell zur Differenzbetrachtung auf-
tritt. Vielmehr ist auch er Differenzbetrachtung: die Betrachtung 
des konkreten Zustandes vor und nach dem schädlichen Ereignis. 
Der Unterschied beider Schadensbegriffe liegt nicht in der Metho-
de der Schadensermittlung – des Vergleichs zweier Lagen –, son-
dern darin, welche Lagen verglichen werden: die Zustände eines 
Gegenstandes oder die des Vermögens.

	– In der Untersuchung zur schadensrechtlichen Vorteilsausglei-
chung ist es die Unterscheidung des Verletzten-Vermögens in 
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Schadenssphäre und Innenbereich, welch Letztere bei der Ermitt-
lung des Schadens und Bemessung der Ersatzpflicht auszublenden 
ist, womit hier eintretende Vermögenszuwächse keine schadens-
mindernde Wirkung entfalten.19

	– In der Soergel-Kommentierung ist es die Grundeinsicht zur Rela-
tivität der erforderlichen Sorgfalt, die in § 276 BGB aus der Pers-
pektive des Täters beurteilt, was bei der Verkehrspflicht aus einer 
objektiven, sozialen Perspektive beurteilt werden muss.20

III.

Die Frage nach der Zeitlichkeit, die sich zum Schluss stellt, ist im Fal-
le eines Rechtsdogmatikers immer eine heikle Sache und weniger als 
Frage nach seiner Zeitlosigkeit denn als Frage nach dem Maß seiner 
Zeitlichkeit zu stellen. Wer sich zeitlose Themen in der Art Zeuners 
vornimmt, hat seinem Fach auch nach sechs oder sieben Jahrzehnten 
noch etwas zu sagen. Zeitlos aber bleibt der von ihm aufgestellte und 
eingelöste Anspruch an Rechtsdenken.

Die Zivilrechtswissenschaft schuldet Albrecht Zeuner Dank.
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